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— 4S6 —
wenn bie 3abJ ber ©etreuen ftefe nicfet balb oer*
mehrt unb wenn nicfet eine große Slngaljl Süngere
oon beifcen «EBaffen ftd) entfcfeließcn, jrjanb auS «EBerf

gu legen. ©S muß rin innerer Srieb fca fein. Sei
mir ift er bis fefct immer erhalten worfcen burd)
fcen ©ebanfen, fcaß wir fcureb bie Sftege fceS Ra=
fcettenwcfenS in unferer Saterftafct ein Sermädjtniß
erfüllen, fca« unS auferlegt worfcen ift fcurd) unfern
großen feiigen Kamerafcen $ani «Eßielanb.

Beitrag 3ur (Erlebigung ber ifrage über ©r-
ganifation, S-nftruktion unb Derroenbung

unferer Sa)arffd)ü|cn.

«Darüber fcheint man einig gu fein, baß eine bef*

ferc ©inriebtung als fcie bisherige bei unfern ©dmrf*
fcbüfcen ©tforfcerniß geworfcen ift, ittn fcie Kraft,
welcbe wir an benfelben beftfcen, beffer gu üerwerthen.
«EBir glauben fciefe grage in gefcrängter SluScinanfcer*

fefcung fce« SerbättniffeS einen ©chritt üorwärtS gu

bringen.
«Die eigentliche Serwenbung fceS febweigerifeben

©cbarffcbüfcen ift offenbar bie in fefter ©tettung.
«Die «EBaffe beSfetben mit mehr als gewöhnlich ge*

fenftem Kolben unb üerfeljen mit einem gclbftecfeer,

weist barauf bin, baß Ijier gang anfcere gaftoren gu

©runfce liegen, als folcfeeS bei fcem 3nfautertftcn in
Setracbt fällt, ©oll aud) fcer ©cfearffcbüfce mög*

lidjft beweglich fein (wk übrigen« alle Sruppen, fo

weit e« bie Serbältniffe nur immer geftatten) unfc

bemnaefe unter Umftänfcen auefe gum «Planflerfcienft
üerwenfcet werfcen fönnen, bei wcldjem er, beiläufig
bemerft, binftcbtlid) feiner Seiftung in fcie Reibe ber

gewöhnlichen im ©cbießen geübten 3nfanteriften gu*

rüdtritt, fo ift fdjon fcer Sorpoftenbienft uttb .pa*

gu bewegen unb ° au« fcer klaffe (außergewöhnlich)
ftefe in größere, fcer «EBaffe nicfet eben entfprecfeenfce

«JMänfferfetten aufgulöfenv «Xöir gehen alfo üon
üornberein fcaoon auS, fcaß man einen «JJtißgriff tbittt
Würbe, wollte man unfere ©djüfcen in Sataittone,
behufs Serwenbung als folefee, einttjeiteu.

Hnte man ftefe fcaljer üor Radjatjmung fceffen, was
bei anfcern Strmeen unter gang anfcern Sertjättniffen
fcießfatlS gu Sage txkt, wo fcie ©cfeüfcenbataiflone
mehr bett «Dienft oon 3agerbataittotten, gum Sbeil
felbft ihrer Senennung nacb, üerridjtcn unfc wo man
unglaubliche Slnforfcerungen mit Segug auf Singe*
Wohnung an ©trapafcen, an gpmnaftifdje gertigfeit
u. f. w. an fciefe Seute ftettt, fcie fcaber aud) nur
unter fcer Jüngern SJtannfcbaft gefuefet werben fön*
nen. Keine Rebe fcaoon, fcaß unfere ©cfearffdjüfcen
in biefer Ridjtuttg mit feiten KorpS fonfurrirett
fonnten, namentlich etwa noch fcie fd)on etwaS älter
geworfcene Referoe*«JJtannfdjaft; wogegen fcie @pe*

giatttät, welche fcem fdjweigcrifchen ©d)üfcen ange*
hört unfc welche ihn fcureb fcaS geinftfeießen auSgeid)*

net, in welcher iöegiebung wir aud) für ben Grrnft*
fall eine mächtige ©tüfce an unfern @taiibfd)üfcen
haben würben, burcb bie ©cbüfcen* ofcer 3agerba*
taittone auswärtiger «JJtäcfete nid)t gu errittgen ift.
UebrigenS fcarf man bei folcfeen gragen nie üergef*
fen, fcaß fcie Serwenbung fcer ©cfeüfcen in einem

Sanfce wie fcaS unfrige, eine wefentlich oerfdjicben*

artige üon fener in flachen unfc offenen ©egenfcen
fein fann.

SluS fcem ©efagten gefet fcann afeer auefe heroor,
fcaß fcie 3nftruftton unferer ©cfeüfcen eine anfcere

fein fott, als fciejenige fcer 3nfanteriften. «Die Ser*
einigttng üon mehr al« gwei Kompagnien ©cfeüfcen

auf fcem gleichen «EBaffenplafc, gu gewöhnlichem Un*
terriefet, ift wegen «JJJangel an Seit, an Raum unb

an» Ueberwacbung gn grünfclid)er Sebattfclung fce«

©cfeießwefcnS, nicfet gwcdentfprecfeenfc, will man auefe

baoou abfefeen, baff beim 3"fftwmengug größerer

Slbtferilungett man ftefe fcfeon gar nicfet bamit abge*
ben fann, ben attfättig im Rücfftanfc gebliebenen

©cfeüfcen fpegielle Slufmerffamfeit gu fefeenfen. Sit*

terfcingS haben wir babei ttiefet bie «Dteinung, baß

trouittenfcienft weniger für iljn geeignet, fo weit fcer* I unter Umftänben, wie bei größern «JJtanöoern, nidjt
felbe nicht rein poligeilieber «Jtatur ift ober fcer ©cbüfce fecbS, acht ofcer mehr ©cfeüfcettfompagttten auf einem

nicht etwa nur gur Unterftüfcung, g. S. einer getfc*

wache bient, weil baS geinfefeießen fchon bei ber «JJtor*

gen* unb Slbenbfcämmerung aufhört, unb bei Racfet

gar nicht gebenfbar ift, fcaber aud) fcer ©tufcer in
fotefeem gatte augetifcferintid) weniger nocb paßt at«
ba« gewöhnliche Drfconnanggewebr. Slu« welchem

©runbe fotten fcann aber bie ©cbarffcbüfcen in ber

SatattlonSfcbttle befonberS eingeübt werben (fofern
nicfet etwa beabsichtigt wirb, neben anbern Seränfce*

rungen bei fcenfelben aud) nod) ber StuStaufd) fce«

©tufcer« mit fcem S'tfanteriegewebr nachfolgen gu

laffen), wenn fciefe Sruppe in Sttity ttnb ©lieb ohne

©efäbrfcuttg fce« «JJtanne« fce« erften ©tiefce« gar fein

geuer abgeben fann? ©ine Serwenbung ber ©d)ü*
fcen im Sataitton«üerfeanfce ift baber üottftänbig Re*
benfacbe unb fann nur bagu bienen, biefelben fcaran

wnfc fcemfelben «Punfte fetten gufammengegogen wer«
fcen fönnen, unfc biefe Semerfung führt un« tum
auch gtt fcer Hauptfrage: welche ©tettiittg haben un*
fere ©cfeüfcen in ber Slrmee eingunebmen «JJtan

halte biefelben in fciefer Segiebttttg fcen Kaoatterifteit

gleich. SJtan tfeeite bk ©djüfcenfompagnien in grie«

fcenSgeiten feiner «Diütfton gu, fonbern verfuge im

gegebenen gatle naefe Umftänben, je nadjbem eine

mehr fottpirte ober mit «Deftteen befonberS oerfebene

SattbeSgegettb befefct werfcen muß, welche bie Slnwe*

fenbeit einer großem ober geringern Slngabt ©cfeüfcen

erwünfebt ober notbwenbig erfebeineu läßt, wnfc forge

fcafür, baß fobatb mehrere ©djüfcenfompagnien gu*

fammengegogen werben, fte einem ©tjcf, g. S. in fcer

«Perfon eitteS fachfunfcigen Dfftgier« fce« ©eneralftab«

unterftettt werfcen, fcer ftcb für fte interefftrt uttb ftcb

gu gewöhnen gu mehreren Kompagnien üereint ftd) I ihrer nad) oben nnfc nad) unten annimmt, ©ang fo
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wenn die Zahl dcr Getreuen sich nicht bald
vermehrt und wenn nicht eine große Anzahl Jüngere
von beiden Waffen sich entschließen, Hand ans Werk

zu legen. Es muß cin innerer Trieb da sein. Bei
mir ist er bis jetzt immer erhalten wordcn durch
den Gedanken, daß wir durch die Pflege des Ka-
dettenwcsens in unserer Vaterstadt ein Vermächtniß
erfüllen, das uns aufcrlcgt worden ist durch unsern
großen seligen Kameraden Hans Wieland.

Seitrag zur Erledigung der Frage über Gr-
ganisation, Instruktion und Verwendung

unserer Scharfschützen.

Darüber scheint man einig zu sein, daß eine bessere

Einrichtung als die bisherige bci unsern Scharfschützen

Erforderniß geworden ist, um die Kraft,
welche wir an denfelben besitzen, besser zu verwerthen.
Wir glauben diese Frage in gedrängter Auseinandersetzung

des Verhältnisses einen Schritt vorwärts zu

bringen.
Die eigentliche Verwendung des schweizerischen

Scharfschützen ist offenbar die in fester Stellung.
Die Waffe desselben mit mehr als gewöhnlich
gesenktem Kolben und versehen mit einem Feldstecher,

weist darauf hin, daß hier ganz andere Faktoren zu
Grunde liegen, als solches bei dem Infanteristen in
Betracht fällt. Soll auch der Scharfschütze möglichst

beweglich sein (wic übrigens alle Truppen, so

weit es die Verhältnisse nur immer gestatten) und
demnach unter Umständen auch zum Plänklerdienst
verwendet werden können, bei wclchcm cr, beiläufig
bemerkt, hinsichtlich seiner Leistung in die Reihe der

gewöhnlichen im Schießen geübten Infanteristen
zurücktritt, so ist schon der Vorpostendienst uud
Patrouillcndienst weniger für ihn geeignet, so weit der

selbe nicht rein polizeilicher Natur ist oder der Schütze

nicht etwa nur zur Unterstützung, z. B. einer
Feldwache dient, weil das Feinschießen schon bei der Morgen-

und Abenddämmerung aufhört, und bei Nacht

gar nicht gedenkbar ist, daher auch der Stutzer in
solchem Falle augenscheinlich weniger noch paßt als
das gewöhnliche Ordonnanzgewehr. Aus welchem

Grunde sollen dann aber die Scharffchützen in der

Bataillonsjchule besonders eingeübt werden (sofern
nicht etwa beabsichtigt wird, neben andern Veränderungen

bei denselben auch noch der Austausch des

Stutzers mit dem Jnfanteriegewehr nachfolgen zu
lassen), wcnn diese Truppe in Reih' und Glied ohne

Gefährdung des Mannes des ersten Gliedes gar kein

Feucr abgeben kann? Eine Verwendung der Schützen

im Bataillonsverbande ist daher vollständig
Nebensache und kann nur dazu dienen, dieselben daran

zu gewöhnen zu mehreren Kompagnien vereint sich

zu bewegen und aus der Masse (außergewöhnlich)
sich in größcrc, dcr Waffe nicht eben entsprechende

Plänklerkctten aufzulösen.. Wir gehen also von
vornherein davon aus, daß man eincn Mißgriff thun
würde, wollte man unsere Schützen in Bataillone,
behufs Verwendung als solche, eintheilen.

Hüte man sich daher vor Nachahmung dcsscn, was
bei andern Armeen unter ganz andern Verhältnissen
dießfalls zu Tage tritt, wo die Schützenbataillone
mehr den Dienst von Jägerbataillonen, znm Theil
selbst ihrer Benennung nach, verrichten und wo man
unglaubliche Anforderungen mit Bezug auf
Angewöhnung an Strapatzen, an gymnastische Fertigkeit
u. s. w. an diese Leute stellt, die daher auch nur
unter der jüngern Mannschaft gesucht werden können.

Keine Rede davon, daß unsere Scharfschützen
in dieser Richtung mit jenen Korps konkurriren
könnten, namentlich etwa noch die schon etwas älter
gewordene Reserve-Mannschaft; wogegen die

Spezialität, wclche dcm schweizerischen Schützen angehört

und welche ihn durch das Fcinsckießen auszeichnet,

in welcher Beziehung wir auch für den Ernstfall

eine mächtige Stütze an unsern Standschützen
haben würden, durch die Schützen- oder Jägerbataillone

auswärtiger Mächte nicht zu erriugen ist.

Uebrigcns darf man bei solcbcn Fragen nie vergessen,

daß die Verwendung der Schützen in einem

Lande wie das unsrige, eine wesentlich verschiedenartige

von jener in flachen und offenen Gegenden
sein kann.

Aus dem Gesagten geht dann aber auch hervor,
daß die Jnstruktiou uusercr Schützen eine andere

sein soll, als diejenige der Infanteristen. Die
Vereinigung von mehr als zwei Kompagnien Schützen

auf dem gleichen Waffenplatz, zu gewöhnlichem
Unterricht, ist wegen Mangel an Zeit, an Raum und

an. Ueberwachung zu gründlicher Behandlung des

Schießwescns, nicht zweckentsprechend, will man auch

davon absehen, daß beim Zusammenzug größerer

Abtheilungen man sich schon gar nicht damit abgeben

kann, den allfällig im Rückstand gebliebenen

Schützen spezielle Aufmerksamkeit zu schenken.

Allerdings haben wir dabei nicht die Meinung, daß

unter Umständen, wie bei größern Manövern, nicht

sechs, acht oder mehr Schützenkompagnien auf einem

und demselben Punkte sollen zusammengezogen werden

können, und diese Bemerkung führt uns nun
auch zn der Hauptfrage: welche Stellung haben unsere

Schützen in der Armee einzunehmen? Man
halte dieselben in dieser Beziehung den Kavalleristen

gleich. Man theile die Schützenkompagnien in
Friedenszeiten keiner Division zu, sondern verfüge im

gegebenen Falle nach Umständen, je nachdem eine

mehr koupirte oder mit Defileen besonders versehene

Landesgegend besetzt werden muß, welche die Anwesenheit

einer größern oder geringern Anzahl Schützen

erwünscht oder nothwendig erscheinen läßt, und sorge

dafür, daß sobald mehrere Schützenkompagnien

zusammengezogen werden, sie einem Chef, z. B. in der

Person eines fachkundigen Offiziers des Generalstabs

unterstellt werden, der sich für sie interessirt und sich

ihrer nach oben und nach unten annimmt. Ganz so
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Wie bei fcer Kaoatterie, bri weldjer «EBaffe man auch

barauf Sebadjt nimmt, einer gewiffen Slngabt Kern*
pagnien ofcer ©djwabronen einen @(jcf gugutljciten.
Dffcnbar getjt aber ben ©cfeüfcen fc!e nähere Serülj=
rttng mit anfcern gußtruppcn, namentlid) mit fcer

Snfanterie ab, unfc fceSbalb würben wir anratben,
wo rin 3"fanteriebataittott gur Uebung gegogen wirb,
bemfelben fo weit ei ftdj tbun läßt, eine ©cfearf*
fcfeüfcenfompagnie beigugeben unb biefelbe in allem
waS nidjt fcie fpegielle 3ttftittftion im ©djießen an*
belangt, unter fcaS SataiflonSfommanbo gu ftetten.
«DaS ©ine wie baS Slnbere würben bann auch im
Serfolge fcagu führen, fcaß bie eingetnen ©djüfcen*
fompagnien nicfet mehr fo leicht üon ben Srigabe*
fommanbanteit oergeffen würben, wie folcfeeS wieber*
feolt bei Sruppengufammengügen üorgefontmen ift.
Salb wirfc ftd) fcann aud) überhaupt ein anfcerer

©eift bri biefer «IBaffe Satjn brechen unfc fcer ©djüfce
ftch fcaran gewöhnen, nicht attein mit Seinesgleichen,
fonbern auefe mit anbern eljrlidjcn Seilten gu üer*
lehren. «JJtan erfläre bagegen „runb unfc nett": un*
fere ©cbarffdjüfcen fotten ©pegialwaffe bleiben, unfc

gebe ab oott fcer etwaS fonberbar flingenben Shrafe:
„fcie ©cfearffcfeüfcen fetten nicht in fcer Snfanterie
aufgeben." „«Die ©djüfcen fotlen Snfanteriften wer*
fcen."

©chlicßlicfe nod) ein «EBort über bie Serwenbung
unferer ©cfearffd.üfcen hu Serbanbe mit ber Slrmee.
«EBir wollen nun einmal oorauSfefcen, wir tjaben

©djarffcbüfcenbataiflone bei unferer Strmee. «EBaS

fott benn eigentlich mit biefen gefdjetjen? «Dicfelben

bem fcireften Sefetjt fceS «Dbiftonefemmaitfcanten un*
terorbnen, fcaS geht nicht an, fcenn fobatb man in
Slftion ift, fo fann ber «Dioifionär unmöglich metjr
mit fcer Seitung fcer ihm gugettjeilten ©dutfcenbatail*
tone fttfe fpegiett befäffen; bemnad) müßte man auS

foteben Sataittonen eine eigene Srigabe fermiren,
attein aud) biefeS entfpriefet ben Serfeättniffen in ben

Weitaus meiften gälten nicfet. ÜJtan muß bie ©d)ü=
fcen in unferm foupirten Sanbe in größerer ober ge*

ringerer Stngntjl gur Hanb haben, ©emit bleibt nur
übrig fte fcen Srigaben gugutljrilen, eS fei gtt mefe*

reren Kompagnien (banngumat unter einem fpegiel*
ten ©bef) ober aber gu eingetnen Kompagnien, unfc

bie SrigafcierS fcaran gewöhnen, ftch metjr für fciefe

©pegialabtheiluugen gu intercffireu als eS bis anbin
ber galt, etwa fo wie ei bri einer ©ingelnbrigafce
auch üorfommen wurfce, weldjer bei feefonberer «JJtif*

fton Strtitterie, Kaoatterie, ©appeurS ober «-Ponton*

nierS gttgettjeilt werben fönnen. SEBenn aber bie

Kompagnien biefer SGBaffengattungen ben «Dienft ringeln
üerriefeten fonnen ttnb muffen, warum fotlte fcenn

folcfeeS bei ben ©cfearffcfeüfcen nicht aud) ausführbar
fein, fceren Serwenfcung gerafce bri un« gu ttoefe flei*
nerer Slbtfeeilung ptöfclicb crforberlicfe werben fann
unfc woran man ftch eben oon üornberein gewöhnen
fott.

«Degember 1865.

@b. Btegler, Dberft.

_3hi|iritktion

für ben StbfuKften be& ebgen. fötititärbeparte-
ments für baS «Peifonetle unb Dberinftruftor ber

Sttfanterie.

(Sern 13. Gbriftmonat 1865.)

35er fcfewrigerifdje SunbeSratb, naefe ©inftefetnahme
beS ©efefceS üom 5. Slugftmonat 1857 unb beSje*

nigen üom 13. «EBintermonat 1865, betreffenb ©r*
ridjtung eines ©tabSbürcauS; auf ben Sortrag beS

eibgen. «JJtititärbepartementS,

befd)tießt:
Strt. 1. «Der Stbjunft beS «JJtititärbepartementS

unb Dberinftruftor ber 3nfantcrie wirb üom Sun*
fceSratbe Je auf eine SlmtSbauer üon brei 3atjren
gewäfett.

©eine Sefotbung ift int ©efefce beftimmt; für
Reifen wirb er wie bie übrigen SunbeSbeamten ent*

fdiäbigt.
Strt. 2. ©r ftebt unmittelbar unter bem eibgen.

«Dtilitärbepartemcnte nnb üoflgiefjt bie üon biefem be*

güglia) auf feine SlmtSücrridjtungcn erhaltenen Stuf*
träge.

Strt. 3. ©S liegt ihm bie Slnregung, «Prüfung
unb Sorbereitung guhanben beS «Departements alles
fceffen ob, waS auf bte Drganifation, Sefleibung,
pcrfönliche StttSrüftung unfc fcie Snftruftion fceS ©e*
neralftabcS unb ber Snfanterie Segug bat.

Sneb.fonbcre liegt ihm ob:
a. «Die Seitung unb Seforgung beS Unterrichts

ber Snfanterie, fo weit berfelbe oon bem Sunbc
übernommen ift, fo wie beS Unterrid.tS für ben eibg.
©eneralftab. ©r mad)t bie Sorfcfelägc für fcie in
fcen fcieSfätligen ©djuten uitfc Kurfcu nöttjigen -t)ilfS=

inftruftoren.

Sn Segug auf ben Unterriefet ber Snfanterie wirb
er namentlich trachten, bie Sewegücfefcit ber 3«fan*
terie mögtichft auSgubitben, bk angetjenben Dfftgiere
unb Slfpiranten gu guten uub braud)baren Dfftgieren
ijerangubitben, bann bie Snfanterifte« mehr unb metjr

gu befähigen, ihrer Stufgabe gewachfen gu fein, unb

enblid. fcie ©tabSoffigiere fcer 3nfanterie weiter auS*

gubitben.
©r wirb begügtidj auf ben Unterriefet beS ©ene*

ratftabS eine möglid)ft praftifdje Ridjtung befolgen
wnb fein £)atiptbeftrebeit barnaefe richten, gute Dfft*
giere tjerangubilben uub fte gur fernem SluSbitbung

aufgumuttteru unfc anguregen.
b. Uebcrwadjuttg beS Unterrichts in fcen Kanto*

nen; «Prüfung gum 3^ede fcer Slntragftettung anS

Departement, fcer 3nftruftionSptäne fcer Kantone unfc

ber bejüglidjen Sorberidite ber KreiS*3nfpeftoren, fo

wie bex oon ben tefctem erftatteten SnlpefttonSbe*

ridite; Sorfd)läge gu allen auf bie 3nftruftion unb

Snfpeftion bcgüglidjen SOßeifungen unb «Dtittfeciluit*

gen an bie 3nfpcftoren unb Kantonatmititärbebör*
ben; ferner gu Serbefferungen im UnterridjtS*, Se*

fleibungS* unb StuSrüftttttgSwefen.
©r überwacht baS 3nfanterfe=3nftruftionSperfonal

ber Kantone unb macht bie Sorfdjtäge über beffen
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wie bei dcr Kavallerie, bei welcher Waffe man auch

darauf Bedacht nimmt, einer gewissen Anzahl
Kompagnien oder Schwadronen einen Chef zuzutheilen.
Offenbar geht aber den Schützcn d e nähere Berührung

mit andern Fußtruppcn, namentlich mit der

Infanterie ab, und deshalb würden wir anrathen,
wo ein Jnfanteriebataillon zur Uebung gezogen wird,
demselben so weit es sich thun läßt, eine

Scharffchützenkompagnie beizugeben und dieselbe in allem
was nicht die spezielle Instruktion im Schießen
anbelangt, unter das Bataillonskommando zu stcllen.
Das Eine wie das Andere würden dann auch im
Verfolge dazu führen, daß die einzelnen Schützen-
kompagnien nicht mchr so leicht von dcn Brigade-
kommandcmtezi vergessen würden, wie solches wiederholt

bei Truppenzusammenzügen vorgekommen ist.
Bald wird sich dann auch überhaupt ein anderer
Gcist bei dicser Waffe Bahn brechen und der Schütze
sich daran gewöhnen, nicht allein mit Seinesgleichen,
sondern auch mit audern ehrlichen Leuten zu
verkehren. Man erkläre dagegen „ruud und nett" : unsere

Scharfschützen sollen Spczialwaffc bleiben, und
gehe ab von der etwas sonderbar klingenden Phrase:
„die Scharfschützen sollcn nicht in der Infanterie
aufgehen." „Die Schützcn sollen Infanteristen
werden."

Schließlich noch ein Wort über die Verwendung
unserer Scharfschützen im Verbände mit der Armee.

Wir wollen nun einmal voraussetzen, wir haben

Scharffchützenbataillone bei unferer Armee. Was
soll deun eigentlich mit diesen geschehen? Dieselben
dem direkten Besehl des Divisionskommandanten
unterordnen, das geht nicht an, denn sobald man in
Aktion ist, so kann der Divisionär unmöglich mehr
mit dcr Leitung der ihm zugetheilten Schutzenbataillone

sich speziell befassen; demnach müßte man aus
solchen Bataillonen eine eigene Brigade formiren,
allein anch dieses entspricht den Verhältnissen in den

weitaus meisten Fällen nicht. Man muß die Schützen

in unserm koupirtcn Lande in größerer oder

geringerer Anzahl zur Hand haben. Somit blcibt nur
übrig sie den Brigaden zuzutheilen, es sci zu
mehreren Kompagnien (dannzumal unter einem speziellen

Chef) oder aber zu einzelnen Kompagnien, und
die Brigadiers daran gewöhnen, sich mehr für diese

Spezialabtheilungen zu intercssireu als es bis anhin
der Fall, etwa so wie es bei einer Einzelnbrigade
auch vorkommen würde, welcher bei besonderer Mission

Artillerie, Kavallerie, Sappeurs oder Pontonniers

zugetheilt werdeu können. Wenn aber die

Kompagnien dieser Waffengattungen den Dicnst einzeln
verrichten können und müssen, warum sollte denn

solches bei den Scharfschützen nicht auch ausführbar
sein, deren Verweudung gerade bei uns zu noch

kleinerer Abtheilung plötzlich erforderlich werdcn kann
uud woran man sich eben von vornherein gewöhnen
soll.

Dezember 1865.

Ed. Ziegler, Oberst.

SnftruKtion

für den Adjunkten deö e dgen. Militürdeparte»
ments für daö Posonelle und Oberinstruktor der

Infanterie.

(Vom 13. Christmonat 1865.)

Dcr fchweizerifche Bundesrath, nach Einsichtnahme
des Gesetzes vom 5. Augstmonat 1857 und desjenigen

vom 13. Wintermonat 1865, betreffend
Errichtung eines Stabsbürcaus; auf den Vortrag des

eidgen. Militärdevartements,
beschließt:

Art. 1. Der Adjunkt des Militärdepartements
und Oberinstruktor der Infanterie wird vom
Bundesrathe je auf eine Amtsdauer von drei Jahren
gewählt.

Seine Besoldung ist im Gesetze bestimmt; für
Reisen wird er wie die übrigcn Bundcsbeamten
entschädigt.

Art. 2. Er stcht unmittelbar unter dem eidgen.

Militärdepartemente und vollzieht die von diesem

bezüglich auf seine Amtsverrichtungcn erhaltenen
Aufträge.

Art. 3. Es liegt ihm die Anregung, Prüfung
und Vorbereitung zuhauden des Departements alles
dessen ob, was auf die Organisation, Bekleidung,
persönliche Ausrüstung und die Instruktion des

GeneralstabcS und dcr Infanterie Bczug hat.
Insbesondere liegt ihm ob:
a. Die Leitung nnd Besorgung des Unterrichts

der Infanterie, so weit derselbe von dem Bunde
übernommen ist, so wie des Unterrichts für den eidg.
Gcneralstab. Er macht die Vorschläge für die in
den diesfälligen Schulen und Kurfcn nöthigcn Hilfs-
instruktoren.

In Bczng auf den Unterricht der Infanterie wird
er namentlich trachten, die Beweglichkeit der Infanterie

möglichst auszubilden, die angehenden Offiziere
und Aspiranten zu guten und brauchbaren Offizieren
heranzubilden, daun die Infanteristen mehr und mehr

zu befähigen, ihrer Aufgabe gewachsen zu scin, und

endlich die Stabsoffiziere der Infanterie weiter

auszubilden.

Er wird bezüglich auf dcn Unterricht des

Generalstabs eine möglichst praktische Richtung befolgen

und fein Hauptbestreben darnach richten, gute Ofsiziere

heranzubilden und sie zur fernern Ausbildung
aufzumuntern und anzuregen.

d. Ueberwachung des Unterrichts in den Kantonen;

Prüfung zum Zwecke der Autragstellung ans

Departement, dcr Jnstruktionsplane der Kantone und

der bezüglichen Vorberichte der Kreis-Inspektoren, so

wie der von den letztem erstatteten Jnspektionsbe-
rickte; Vorschläge zu allen auf die Instruktion und

Inspektion bezüglichen Weisungen uud Mittheilungen

an die Inspektoren und Kantonalmilitärbchör-
den; ferner zu Verbesserungen im Unterrichts-, Be-

klcidungs- und Ausrüstungswesen.
Er überwacht das Jnfantcrie-Jnstruktionspersonal

der Kantone und macht die Vorschläge über dessen
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